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Satzung 
 
der Stadt Püttlingen über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen 

 
(Erschließungsbeitrags-Satzung) 

 
 
 
 
 
Erlass / Änderung vom... In Kraft seit... 
 
Erlass (Neufassung) am 15. Juni 1990 

 
10. August 1990 
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Aufgrund des § 132 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 08.12.1986 (BGBl. I S. 2253) in Verbindung mit § 12 des Kommunal-
selbstverwaltungsgesetzes – KSVG – in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18.04.1989 (Amtsbl. S. 557) hat der Rat der Stadt Püttlingen in seiner Sitzung am 
15.06.1990 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Erhebung des Erschließungsbeitrages 

 
Zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwandes für Erschließungsanlagen 
erhebt die Stadt Erschließungsbeiträge nach den Vorschriften des Baugesetzbuches 
(§§ 127 ff.) sowie nach Maßgabe dieser Satzung. 
 

§ 2 
Art und Umfang der Erschließungsanlagen 

 
(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand 
 
      I.     für die zum Anbau bestimmten öffentlichen Straßen, Wege und Plätze 
 
             1. in Dorfgebieten, reinen Wohngebieten, allgemeinen und besonderen 

Wohngebieten und Mischgebieten 
 
a) bei beidseitiger Bebaubarkeit 
    bis zu                                                                        14,00 m Breite 
b) bei einseitiger Bebaubarkeit 
    bis zu                                                                          8,00 m Breite 

 
              2. in Kerngebieten, Gewerbegebieten und Sondergebieten, soweit unter 4. 

und 5. nicht abweichend geregelt 
 
a) bei beidseitiger Bebaubarkeit 
    bis zu                                                                        18,00 m Breite 
b) bei einseitiger Bebaubarkeit 
    bis zu                                  12,50 m Breite 

 
              3. in Industriegebieten 

 
a) bei beidseitiger Bebaubarkeit 
    bis zu 20,00 m Breite 
b) bei einseitiger Bebaubarkeit 
    bis zu 14,50 m Breite 

 
              4. in Kleinsiedlungsgebieten und Ferienhausgebieten 

 
a) bei beidseitiger Bebaubarkeit 
    bis zu 10,00 m Breite 
b) bei einseitiger Bebaubarkeit 
    bis zu  7,00 m Breite 
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               5. in Dauerkleingarten- und Wochenendhausgebieten 
  bis zu  6,00 m Breite 

 
      II.    für die öffentlichen, aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen mit Kraft-

fahrzeugen nicht befahrbaren Verkehrsanlagen innerhalb der Baugebiete (z. 
B. Fußwege, Wohnwege) bis zu einer Breite von 5,00 m 

 
      III.   für die nicht zum Anbau bestimmten, zur Erschließung der Baugebiete not-

wendigen Sammelstraßen innerhalb der Baugebiete bis zu einer Breite von 
27,00 m 

 
      IV.   für Parkflächen 
 
             a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen im Sinne von Nr. I und Nr. III sind, bis 

zu 5,00 m Breite 
 
             b) soweit sie nicht Bestandteil der in Nr. I und III genannten Verkehrsan-

lagen, aber nach städtebaulichen Grundsätzen notwendig sind, bis zu 15 
v. H aller im Abrechnungsgebiet (§ 5) liegenden Grundstücksflächen 

 
      V.    für Grünanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätzen 
 
             a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen im Sinne von Nr. I und III sind, bis zu 

einer weiteren Breite von 4,00 m 
 
             b) soweit sie nicht Bestandteil der in Nr. I und III genannten Verkehrsan-

lagen, aber nach städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete 
zu deren Erschließung notwendig sind, bis zu 15 v. H. aller im Ab-
rechnungsgebiet (§ 5) liegenden Grundstücksflächen 

 
      VI.   für Anlagen zum Schutze von Baugebieten gegen schädliche Umweltein-

wirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, auch wenn sie 
nicht Bestandteil der Erschließungsanlagen sind. Art und Umfang werden 
durch Ergänzungssatzungen geregelt. 

 
(2)  Werden durch eine Erschließungsanlage nach Abs. 1 Nr. I unterschiedliche Ge-

biete nach Nr. 1 – 5 erschlossen, so gilt für die gesamte Erschließungsanlage die 
Regelung mit der größten Breite. Bei unbeplanten Gebieten richtet sich die Be-
stimmung der Gebietsart nach Abs. 1 Nr. I nach dem überwiegenden Charakter 
der vorhandenen Bebauung. 

 
(3)  Endet eine Erschließungsanlage mit einem Wendehammer, so vergrößern sich 

die in Abs. 1 angegebenen Höchstmaße für den Bereich des Wendehammers 
auf das 1 ½-fache, mindestens aber um 8,00 m. Das gleiche gilt für den Bereich 
der Einmündung in andere bzw. Kreuzungen mit anderen Erschließungsanlagen. 
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§ 3 

Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes 
 
(1)  Der beitragsfähige Erschließungsaufwand (§ 2) wird nach den tatsächlichen Ko-

sten ermittelt. 
 
(2)  Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird für die einzelnen Erschließungs-

anlagen ermittelt. Die Stadt kann abweichend von Satz 1 den beitragsfähigen Er-
schließungsaufwand für bestimmte Abschnitte einer Erschließungsanlage er-
mitteln oder diesen Aufwand für mehrere Anlagen, die für die Erschließung der 
Grundstücke eine Einheit bilden (Erschließungseinheit), insgesamt ermitteln. 

 
(3)  Die Aufwendungen für Sammelstraßen (§ 2 Abs. 1 Ziff. III), für Parkflächen im 

Sinne von § 2 Abs. 1 Ziff. IV und für Grünanlagen im Sinne von § 2 Abs. 1 Ziff. V. 
werden entsprechend den Grundsätzen des § 6 Abs. 1 den zum Anbau be-
stimmten Straßen, Wegen und Plätzen, zu denen sie von der Erschließung her 
gehören, zugerechnet; im Falle des § 6 Abs. 2 ist nach dieser Vorschrift zu ver-
fahren. Das Verfahren nach Satz 1 findet keine Anwendung, wenn das Abrech-
nungsgebiet der Parkflächen oder Grünanlagen von dem Abrechnungsgebiet der 
Straßen, Wege und Plätze nach Satz 1 abweicht; in diesem Fall werden die 
Parkflächen und Grünanlagen selbstständig als Erschließungsanlagen abge-
rechnet. 

 
§ 4 

Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Erschließungsaufwand 
 
Die Stadt trägt 10 v. H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes. 
 

§ 5 
Abrechnungsgebiet 

 
Die von einer Erschließungsanlage erschlossenen Grundstücke bilden das Abrech-
nungsgebiet. Wird ein Abschnitt einer Erschließungsanlage oder eine Er-
schließungseinheit abgerechnet, so bilden die von dem Abschnitt der Erschließungs-
anlage bzw. der Erschließungseinheit erschlossenen Grundstücke das Ab-
rechnungsgebiet. 
 

§ 6 
Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes 

 
(1)  Der nach § 3 ermittelte Erschließungsaufwand wird nach Abzug des Anteils der 

Stadt (§ 4) auf die Grundstücke des Abrechnungsgebietes (§ 5) nach den Grund-
stücksflächen verteilt. Dabei wird die Grundstücksfläche entsprechend der Aus-
nutzbarkeit mit einem vom-Hundert-Satz vervielfacht, der im einzelnen beträgt 
 
1. bei eingeschossiger Bebaubarkeit                               100 v. H. 
2. bei zweigeschossiger Bebaubarkeit                             125 v. H. 
3. bei dreigeschossiger Bebaubarkeit                              150 v. H. 
4. bei vier- und höhergeschossiger Bebaubarkeit            175 v. H. 
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Bei Grundstücken in Gewerbe-, Industrie- und Kerngebieten sowie bei Grund-
stücken, die überwiegend gewerblich oder industriell genutzt werden, sind die in 
Nr. 1 bis 4 genannten vom-Hundert-Sätze um 25 v. H. zu erhöhen. 

 
(2)  Als Geschosszahl gilt die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl 

der Vollgeschosse. Ist diese nicht festgesetzt, so ist bei bebauten Grundstücken 
die Zahl der tatsächlich vorhandenen, bei unbebauten Grundstücken die Zahl der 
bei den anderen durch die Erschließungsanlage erschlossenen Grundstücken 
überwiegend vorhandenen Vollgeschosse maßgebend. In den Fällen des § 33 
BauGB ist die höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse entsprechend dem Stand 
der Planungsarbeiten anzusetzen. In Gewerbe- und Industriegebieten sowie bei 
überwiegend gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken gelten je an-
gefangene 3,50 m Höhe als ein Vollgeschoss. 

 
(3)  Grundstücke, für die im Bebauungsplan eine Nutzung ohne Bebauung oder eine 

Bebauung von nur untergeordneter Bedeutung festgesetzt ist, werden bei der 
Verteilung des Erschließungsaufwandes nach Abs. 1 so behandelt wie Grund-
stücke mit zweigeschossiger Bebaubarkeit. 

 
(4)  Als Grundstücksfläche im Sinne dieses Paragraphen gilt 
 
      1. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplanes die Fläche, auf die der 

Bebauungsplan die bauliche oder gewerbliche Nutzungsfestsetzung bezieht; 
 
      2.  bei Grundstücken, die über die Grenzen des Bebauungsplanes hinausreichen, 

die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, auf die der Bebauungsplan die 
bauliche oder gewerbliche Nutzungsfestsetzung bezieht; 

 
       3. wenn ein Bebauungsplan nicht besteht oder der Bebauungsplan eine andere 

bauliche oder gewerbliche Nutzung vorsieht, 
 
          a) bei Grundstücken, die an die Erschließungsanlage angrenzen, die Fläche 

von der Erschließungsanlage bis zu einer Tiefe von höchstens 50,00 m, 
 
           b) bei Grundstücken, die nicht an die Erschließungsanlage angrenzen oder 

lediglich durch einen dem Grundstück dienenden Weg mit dieser verbunden 
sind, die Fläche von der zu der Erschließungsanlage liegenden Grund-
stücksseite bis zu einer Tiefe von höchstens 50,00 m. 

 
       In den Fällen der Nr. 1 bis 3 ist bei darüber hinausgreifender baulicher oder ge-

werblicher Nutzung des Grundstücks zusätzlich die Tiefe der übergreifenden 
Nutzung zu berücksichtigen. Nr. 1 bis 3 gelten auch für Grundstücke an aufein-
anderstoßenden Erschließungsanlagen (Eckgrundstücke) sowie für Grundstücke 
zwischen mehreren Erschließungsanlagen. 

 
(5)  Eckgrundstücke sind für beide Erschließungsanlagen beitragspflichtig, wenn sie 

durch beide Anlagen erschlossen werden. Der Berechnung des Erschließungs-
beitrages werden die sich nach Abs. 1 oder Abs. 2 ergebenden Berechnungs-
daten jeweils nur mit zwei Dritteln zu Grunde gelegt, wenn beide Erschließungs-
anlagen voll in der Baulast der Stadt stehen und 

 



Stadt Püttlingen – Sammlung Ortsrecht  1.10.20.62 
 

Erschließungsbeitrags-Satzung 6

      1. nach dem In-Kraft-Treten dieser Satzung hergestellt werden oder 
 
      2. für eine der Erschließungsanlagen bereits vor In-Kraft-Treten dieser Satzung 

Beiträge für die erstmalige Herstellung entrichtet worden sind oder eine Er-
schließungsbeitragspflicht entstanden ist und noch geltend gemacht werden 
kann. 

 
      Die Regelung gilt für weitere Erschließungsanlagen entsprechend, wenn Grund-

stücke durch mehr als zwei aufeinanderstoßende Erschließungsanlagen er-
schlossen werden. 

 
(6)  Für Grundstücke, die zwischen zwei Erschließungsanlagen liegen, gilt Abs. 5 

entsprechend, wenn der geringste Abstand zwischen den Erschließungsanlagen 
nicht mehr als 50 Meter beträgt. 

 
(7)  Die Vergünstigungsregelungen nach Abs. 5 und 6 gelten nicht bei Grundstücken 

in Gewerbe-, Industrie- und Kerngebieten sowie bei Grundstücken, die über-
wiegend gewerblich oder industriell genutzt werden. 

 
§ 7 

Kostenspaltung 
 
Der Erschließungsbeitrag kann für 
 
 1. den Grunderwerb, 
 2. die Freilegung, 
 3. die Fahrbahn, 
 4. die Radwege, 
 5. die Gehwege, zusammen oder einzeln, 
 6. die Parkflächen 
 7. die Grünanlagen, 
 8. die Beleuchtungsanlagen, 
 9. die Entwässerungsanlagen, 
10. die Immissionsschutzanlagen, 
 
gesondert erhoben und in beliebiger Reihenfolge umgelegt werden, sobald die Maß-
nahme, deren Aufwand durch Teilbeträge gedeckt werden soll, abgeschlossen wor-
den ist. Über die Anwendung der Kostenspaltung entscheidet die Gemeinde im Ein-
zelfall. 
 

§ 8 
Merkmale der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlagen 

 
(1) Die öffentlichen, zum Anbau bestimmten Straßen, Wege und Plätze sowie Sam-

melstraßen und Parkflächen sind endgültig hergestellt, wenn die Gemeinde die 
erforderlichen Grundstücke erworben hat und die Erschließungsanlagen die 
nachstehenden Merkmale aufweisen 

 
       1.  eine Pflasterung, eine Asphalt-, Teer-, Beton- oder ähnliche Decke neu-

zeitlicher Bauart, 
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       2.  Straßenentwässerung und Beleuchtung, 
 
       3.  Anschluss an eine dem öffentlichen Verkehr gewidmete Straße, 
 
       4.  Begleitgrün im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. V a angelegt ist. 
 
(2)   Bürgersteige und Radwege sind endgültig hergestellt, wenn sie eine Abgren-

zung gegen die Fahrbahn und gegeneinander sowie eine Befestigung mit Plat-
ten, Pflaster, Asphaltbelag oder eine ähnliche Decke mit neuzeitlicher Bauart 
aufweisen, soweit die Gemeinde nicht beschließt, dass bei einfachen Wohn-
wegen und Siedlungsstraßen auf die Anlegung erhöhter Bürgersteige verzichtet 
wird und die Gehwege in einfacher Form angelegt werden. 

 
(3)  Grünanlagen sind endgültig hergestellt, wenn die dafür vorgesehenen Flächen 

als Grünflächen oder gärtnerisch angelegt sind. 
 
(4)  Art, Umfang und Herstellungsmerkmale von Anlagen zum Schutz von Bau-

gebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes werden durch ergänzende Satzung im Einzelfall ge-
regelt. 

 
(5)  Die Stadt kann im Einzelfall die Bestandteile und Herstellungsmerkmale der Er-

schließungsanlagen abweichend von den Absätzen 1 bis 4 festlegen. Ein solcher 
Abweichungsbeschluss ist als Satzung öffentlich bekannt zu machen. 

 
§ 9 

Vorausleistungen 
 
Im Falle des § 133 Abs. 3 des BauGB können Vorausleistungen bis zur Höhe des 
voraussichtlichen Erschließungsbeitrages erhoben werden. 
 

§ 10 
Ablösung des Erschließungsbeitrages 

 
Der Betrag einer Ablösung nach § 133 Abs. 3 Satz 5 des BauGB bestimmt sich nach 
der Höhe des voraussichtlich entstehenden Beitrages. Ein Rechtsanspruch auf Ab-
lösung besteht nicht 
 

§ 11 
In-Kraft-Treten 

 
(1)  Die Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung der Stadt Püttlingen über die Erhebung 
von Erschließungsbeiträgen (Erschließungsbeitragssatzung) vom 18.05.1977 
außer Kraft. 
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(2)  So weit eine Beitragspflicht nach dem bisherigen Recht entstanden und noch 

nicht geltend gemacht ist, gelten anstelle dieser Satzung die Satzungsbe-
stimmungen, die im Zeitpunkt der Entstehung der Beitragspflicht gegolten haben. 

 
Püttlingen, den 15.06.1990 
 
Der Bürgermeister 
der Stadt Püttlingen 
Müller 
 
     


